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Personalgesetz
Vom 17. November 1999

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regie-
rungsrates, beschliesst:

i. allgemeine bestimmungen

Gegenstand und Geltungsbereich

§ 1. Dieses Gesetz regelt die Grundzüge des Arbeitsverhältnisses
zwischen dem Kanton als Arbeitgeber und seinem Personal.
2 Es gilt für alle Mitarbeiterinnen undMitarbeiter des Kantons, soweit
nicht das Bundesrecht oder das kantonale Recht spezielle Bestimmun-
gen vorsehen.
3 Der Regierungsrat kann § 16Abs. 2 und die §§ 40–43 dieses Gesetzes
für selbstständige öffentlich-rechtliche Anstalten des Kantons Basel-
Stadt für anwendbar erklären, sofern diese ihr Personal gemäss diesem
Gesetz angestellt haben und über keine Regelung zum Rechtsschutz
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen1).

Mitglieder des Regierungsrates und Nebenämter

§ 2. Unter Vorbehalt abweichender Regelungen gelten die §§ 14 bis
25 dieses Gesetzes sinngemäss auch für die Mitglieder des Regierungs-
rates sowie für die Inhaberinnen und Inhaber von Nebenämtern.
2 Der Regierungsrat erlässt die Ausführungsvorschriften und regelt
insbesondere den vorzeitigen Rücktritt und die vorzeitige Entlassung
aus dem Nebenamt.

Ausführungsbestimmungen

§ 3.DerRegierungsrat erlässt dieAusführungsbestimmungen zu die-
sem Gesetz. Er kann für besondere Berufsgruppen oder für besondere
Kategorien von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, namentlich für
Durchgangspositionen, Praktika und Volontariate zwecks beruflicher
Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie für Berufslehrgänge und Berufs-
lehren, im Rahmen dieses Gesetzes spezielle Ausführungsbestimmun-
gen vorsehen.
2 Das Appellationsgericht kann für das Personal der Gerichte eigene
Ausführungsbestimmungen erlassen.

1) § 1 Abs. 3 beigefügt durch GRB vom 17. 1. 2007 (wirksam seit 4. 3. 2007; Rat-
schlag Nr. 06.1796.01).
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Subsidiäre Anwendung des Obligationenrechts

§ 4. Soweit dieses Gesetz nichts anderes bestimmt, gelten für das Ar-
beitsverhältnis die Artikel 319–362 des schweizerischen Obligationen-
rechts als kantonales öffentliches Recht.

Personalpolitik

§ 5. Der Regierungsrat definiert die Grundsätze der Personalpolitik
und schafft die notwendigen Voraussetzungen zu deren Verwirkli-
chung.
2 Die Personalpolitik soll namentlich:
a) das Gewinnen und Erhalten der zur Erfüllung der Aufgaben des
Kantons geeigneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ermögli-
chen;

b) eine effiziente und bürgernahe Erfüllung der Staatsaufgaben im
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der Leistungsauf-
träge fördern;

c) das Entwickeln und Realisieren von zeitgemässen Organisations-
strukturen, teamorientierten Führungsmodellen und flexiblen Ar-
beitszeitregelungen fördern;

d) den Bedürfnissen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rech-
nung tragen und deren Aus- und Weiterbildung sowie berufliche
Entwicklung unterstützen;

e) die Chancengleichheit für Frauen und Männer gewährleisten;
f) eine gut funktionierende Sozialpartnerschaft anstreben und damit
einKlima derOffenheit, des Vertrauens und der Fairness schaffen;

g) die Eingliederung von Erwerbslosen und Menschen mit einer Be-
hinderung unterstützen.

Mitsprache der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter /
Mitwirkung der Personalverbände

§ 6. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein Mitsprache-
recht in allen sie betreffenden Fragen. Sie nehmen diesesRecht persön-
lich, durch Personalverbände oder durch Personalausschüsse wahr.
2 Die ParitätischeKommission für Personalangelegenheiten begutach-
tet auf Antrag des Regierungsrates, eines Departements, des Appella-
tionsgerichts oder der Arbeitsgemeinschaft der baselstädtischen
Staatspersonalverbände Vorschläge auf Änderung oder Ergänzung
personalrechtlicher Erlasse sowie Fragen des Personalwesens. Die Ein-
zelheiten werden in einer Verordnung geregelt.
3 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das Recht, Personal-
ausschüsse einzusetzen. Zusammensetzung, Wahlberechtigung, Wähl-
barkeit sowie Einzelheiten des Wahlverfahrens werden auf dem Ver-
ordnungsweg geregelt.
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ii. die entstehung des arbeitsverhältnisses

Ausschreibung

§ 7. Offene Stellen sind in der Regel auszuschreiben.

Anstellungsvoraussetzungen

§ 8. Voraussetzung für eine Anstellung ist die fachliche und persönli-
che Eignung der Bewerberin und des Bewerbers.
2 Der Regierungsrat bezeichnet die Funktionen, für welche das
Schweizer Bürgerrecht oder eine besondere Wohnsitznahme erforder-
lich ist.
3 Weitere Anstellungsvoraussetzungen aufgrund von Spezialgesetzen
bleiben vorbehalten.

Entstehung und Dauer des Arbeitsverhältnisses

§ 9.DasArbeitsverhältnis entsteht durch denAbschluss eines öffent-
lich-rechtlichen Arbeitsvertrages auf unbestimmte oder befristete Zeit
oder durch die Wahl auf eine feste Amtsdauer, sofern diese gesetzlich
vorgesehen ist.

Anstellungsbehörde

§ 10.DerRegierungsrat ist Anstellungsbehörde für alle einerDepar-
tementsvorsteherin oder einem Departementsvorsteher direkt unter-
stellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie für spezielle, in einer
Verordnung zu bezeichnende Funktionen.
2 Anstellungsbehörde für die übrigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter ist die Departementsvorsteherin oder der Departementsvorsteher.
Diese können mit Genehmigung des Regierungsrates eine nachgeord-
nete Behörde als Anstellungsbehörde bezeichnen.

iii. probezeit

§ 11. Die ersten drei Monate des unbefristeten Arbeitsverhältnisses
gelten als Probezeit. Im Arbeitsvertrag kann schriftlich eine kürzere
oder eine längere Probezeit vereinbart oder eine solche ausnahms-
weise wegbedungen werden. Sie darf jedoch höchstens zwölf Monate
betragen. Im befristeten Arbeitsverhältnis gilt eine Probezeit nur,
wenn sie schriftlich vereinbart wurde.
2 Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit,
Unfall oder Erfüllung einer nicht freiwillig übernommenen gesetzli-
chen Pflicht, kann die Anstellungsbehörde die Probezeit angemessen
verlängern.
3 In den ersten dreiMonaten der Probezeit kann das Arbeitsverhältnis
beidseitig mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen auf das Ende einer
Woche gekündigt werden. Danach beträgt die Kündigungsfrist 30 Tage
jeweils auf das Ende eines Monats.
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iv. rechte und pflichten aus dem arbeitsverhältnis

Arbeitsleistung

§ 12.DieMitarbeiterinnen undMitarbeiter sind zur persönlichenAr-
beitsleistung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, ihremAr-
beitsvertrag und gemäss denWeisungen des Arbeitgebers verpflichtet.
2 Sie haben die ihnen übertragenen Aufgaben sorgfältig, gewissenhaft
und wirtschaftlich auszuführen und dabei die Interessen des Arbeitge-
bers zu wahren.
3 Sofern erforderlich haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
neue Aufgaben bzw. ein der Ausbildung und den Fähigkeiten entspre-
chendes anderesAufgabengebiet am selben oder an einemanderenAr-
beitsort zu übernehmen.

Ferien und Urlaub

§ 13. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben jährlich mindes-
tens 4Wochen Ferien. VomKalenderjahr an, in demdas 50. bzw. 60.Al-
tersjahr vollendet wird, beträgt der Anspruch mindestens fünf bzw.
sechs Wochen. Der Regierungsrat kann für bestimmte Berufsgruppen
weitergehende Ferienansprüche festsetzen.1a)
2 In Ausnahmefällen können zusätzliche Ferien bewilligt werden. Aus-
serdem kann in besonderen Fällen bezahlter oder unbezahlter Urlaub
gewährt werden. Der Regierungsrat regelt die Voraussetzungen und
legt die Zuständigkeiten fest.

Schutz der Persönlichkeit und Gesundheitsschutz

§ 14. Der Arbeitgeber achtet und schützt die Würde und die Persön-
lichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
2 Er trifft die zumSchutze vonLeben,Gesundheit und persönlicher In-
tegrität seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erforderlichen Mass-
nahmen.

Rechtsschutz

§ 15. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich veranlasst sehen,
gegen jemanden wegen Vorkommnissen im Zusammenhang mit ihrer
Tätigkeit gerichtlich vorzugehen oder gegen die im Zusammenhang
mit ihrer Tätigkeit ein Verfahren angehoben wird, können den Arbeit-
geber um Rechtsschutz ersuchen.
2 Der Regierungsrat entscheidet über die Art und den Umfang des
Rechtsschutzes.
3 Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Haftungsgesetzes.

1a) § 13 Abs. 1 in der Fassung des GRB vom 14. 1. 2009 (wirksam seit 1. 1. 2009;
publiziert am 17. 1. 2009; Ratschlag Nr. 08.0948.01, Kommissionsbericht
Nr. 08.0948.02).
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Beschwerden betreffend das Arbeitsverhältnis

§ 16. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können bei der vorge-
setzten Behörde schriftlich Beschwerde über ihr Arbeitsverhältnis füh-
ren.
2 In Fällen sexueller Belästigung amArbeitsplatz können die von einer
Belästigung betroffenen Personen bei der Personalrekurskommission
schriftlich Beschwerde führen und geeigneteMassnahmen beantragen.
Die Personalrekurskommission erstattet der vorgesetzten Behörde ge-
mäss Abs. 1 Bericht und empfiehlt allfällige Massnahmen. Das Be-
schwerderecht verjährt innert eines Jahres seit Vorfall; sofern die Belä-
stigung ein Verbrechen oder ein Vergehen darstellt, ist die im Strafge-
setz festgelegte Verjährung massgebend.
3 Die Entscheide über Beschwerden gemäss den Absätzen 1 und 2
können von der Beschwerdeführerin und vom Beschwerdeführer
sowie von der Person, gegen die sich die Beschwerde richtet, bei der
nächsthöheren Behörde mit Rekurs angefochten werden. Der Regie-
rungsrat entscheidet endgültig.
4 Für Beschwerden, die Diskriminierungsstreitigkeiten im Sinne des
Bundesgesetzes über die Gleichstellung von Frau undMann betreffen,
sind die Bestimmungen des kantonalen Einführungsgesetzes zumBun-
desgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann anwendbar.

Wohnsitz

§ 17. Wenn die Tätigkeit es erfordert, kann die Mitarbeiterin oder
der Mitarbeiter für die Dauer des Arbeitsverhältnisses verpflichtet
werden,
a) denWohnsitz imKanton oder in einembestimmtenGebiet zu neh-

men oder;
b) eine Dienstwohnung zu beziehen.

Ablehnung von Vorteilen

§ 18. Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist es verboten, Geschenke
oder andere Vorteile, die im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhält-
nis stehen, für sich oder für andere zu fordern, anzunehmen oder sich
versprechen zu lassen.
2 Davon ausgenommen ist die Annahme von Geschenken von gerin-
gem Wert sowie von wissenschaftlichen und kulturellen Auszeichnun-
gen.

Pflicht zur Verschwiegenheit

§ 19. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind zur Verschwiegen-
heit über Angelegenheiten verpflichtet, die ihrer Natur nach oder ge-
mäss besonderer Vorschrift geheimzuhalten sind.
2 Diese Verpflichtung bleibt auch nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses bestehen.
3 Keine Geheimhaltungspflicht besteht in Fällen, in denen die Gesetz-
gebung die Aussage- oder Publikationspflicht vorsieht.
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Nebenbeschäftigung

§ 20.DieAusübung einerNebenbeschäftigung sowie dieÜbernahme
eines öffentlichenAmtes sind zulässig, wenn sie die Aufgabenerfüllung
nicht beeinträchtigen und mit der dienstlichen Stellung vereinbar sind.
2 Sie bedürfen der Bewilligung durch die Anstellungsbehörde, wenn
a) die Aufgabenerfüllung dadurch beeinträchtigt werden könnte
b) die Möglichkeit einer Interessenkollision besteht
c) Arbeitszeit in Anspruch genommen wird.

3 Die Anstellungsbehörde kann die Bewilligung mit Auflagen, insbe-
sondere zur Kompensation der beanspruchten Arbeitszeit oder zur
Abgabe von Nebeneinnahmen, verbinden.

Vertrauensärztliche Untersuchung

§ 21. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Stellenbewerberinnen
und -bewerber können verpflichtet werden, sich einer vertrauensärztli-
chen Untersuchung zu unterziehen.

Ausstandspflicht

§ 22. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die eine Verfügung oder
einen Entscheid zu treffen oder vorzubereiten oder als Mitglied einer
Behörde zu amten haben, treten in denAusstand, wenn sie in der Sache
ein persönliches Interesse haben oder wenn sie aus anderen Gründen
in der Sache befangen sein könnten.

Arbeitszeit

§ 23. Der Regierungsrat regelt die Arbeitszeit, deren Einteilung
sowie die Ruhe- und Freizeit.
2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auch ausserhalb der
ordentlichen Betriebszeit und über die Sollarbeitszeit hinaus in An-
spruch genommen werden, wenn es die Aufgabe erfordert und soweit
es im Hinblick auf Gesundheit und familiäre Verpflichtungen zumut-
bar ist.
3 Der Regierungsrat regelt den Anspruch auf Ausgleich oder Vergü-
tung von Überstundenarbeit.

Massnahmen während des Arbeitsverhältnisses

§ 24. Wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre arbeitsvertragli-
chen oder gesetzlichen Pflichten verletzen oder ungenügende Leistun-
gen erbringen, ergreift die Anstellungsbehörde geeignete Massnah-
men, um die geordnete Aufgabenerfüllung wieder sicherzustellen.
2 Die Anstellungsbehörde kann einen schriftlichen Verweis oder die
Änderung desAufgabengebietes am selben oder an einem anderenAr-
beitsplatz verfügen. Bei Änderung des Aufgabengebietes wird der
Lohn entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der neuen Aufgaben aus-
gerichtet.
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Vorsorgliche Massnahmen

§ 25. Wenn der geordnete Vollzug der Aufgaben gefährdet ist, kann
dieAnstellungsbehörde vorsorglicheMassnahmen anordnen. Nament-
lich kann sie unter Beibehaltung des bisherigen Lohnanspruches die
Änderung desAufgabengebietes am selben oder an einem anderenAr-
beitsplatz oder die Freistellung verfügen.
2 Für die Anordnung unaufschiebbarer vorsorglicher Massnahmen
sind alle Vorgesetzten zuständig. Die Anordnung ist unverzüglich der
Anstellungsbehörde zur Genehmigung zu unterbreiten.

Lohnfortzahlung

§ 26.BeiVerhinderung an derArbeitsleistungwegenKrankheit oder
Unfall haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Anspruch auf Lohn-
fortzahlung bis zur Wiedererlangung der Arbeitsfähigkeit, längstens
aber bis zur Beendigung des Anstellungsverhältnisses.
2 Der Regierungsrat regelt den Lohnanspruch bei Verhinderung an
der Arbeitsleitung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft sowie
wegen Erfüllung gesetzlicher Pflichten.
3 Die Lohnfortzahlungspflicht ist in Fällen, wo die Leistungspflicht
eines Dritten besteht, auf denjenigen Teil beschränkt, der durch den
Dritten nicht gedeckt wird. Gegenüber dem Dritten tritt der Kanton
Basel-Stadt bis auf dieHöhe seiner Leistungen in dieRechte derMitar-
beiterin oder des Mitarbeiters ein.

v. die beendigung des arbeitsverhältnisses

Beendigungsarten

§ 27.2) Das Arbeitsverhältnis endet durch:
a) ordentliche Kündigung
b) Ablauf einer befristeten Anstellung
c) fristlose Auflösung
d) Auflösung im gegenseitigen Einvernehmen
e) Invalidität oder länger dauernde Arbeitsverhinderung
f) Erreichen der Altersgrenze und Versetzung in den Ruhestand
g) Tod
h) Ablauf der Amtsdauer oder vorzeitige Auflösung des Arbeitsver-

hältnisses während der Amtsperiode

2) § 27 in der Fassung von § 61Abs. 2Ziff. 1 des Pensionskassengesetzes vom28. 6.
2007 (wirksam seit 1. 1. 2008; Ratschlag Nr. 05.1314.01, Kommissionsbericht
Nr. 05.1314.02).
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Kündigungsfristen und -termine im unbefristeten Arbeitsverhältnis

§ 28. Die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses nach
Ablauf der Probezeit betragen für beide Vertragsparteien im ersten
Anstellungsjahr einen Monat und ab zweitem Anstellungsjahr drei
Monate.
2 Im Anstellungsvertrag kann eine längere Kündigungsfrist, maximal
aber sechs Monate, vereinbart werden.
3 DieKündigung kann jeweils auf Ende einesMonates erfolgen, sofern
kein besonderer Kündigungstermin vereinbart wurde.

Kündigungsform und Zuständigkeit

§ 29. Die Kündigung durch die Mitarbeiterin oder den Mitarbeiter
hat schriftlich zu erfolgen.
2 Die Kündigung durch den Arbeitgeber erfolgt in Form einer begrün-
deten Verfügung mit Rechtsmittelbelehrung. Zuständig ist die Anstel-
lungsbehörde.

Ordentliche Kündigung

§ 30. Die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter können das Arbeits-
verhältnis jederzeit unter Einhaltung der Kündigungsfristen und der
Kündigungstermine ohne Grundangabe kündigen.
2 Die Anstellungsbehörde kann nach Ablauf der Probezeit das Ar-
beitsverhältnis kündigen,
a) wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ganz oder teilweise
an der Aufgabenerfüllung verhindert ist;

b) wenn die Arbeitsstelle aufgehoben wird und die Zuweisung eines
anderen, der Ausbildung und den Fähigkeiten entsprechenden
Aufgabengebietes nicht möglich ist bzw. wenn die Mitarbeiterin
oder der Mitarbeiter die Annahme des neuen Aufgabengebiets
verweigert.

c) wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter ungenügende Lei-
stungen erbringt;

d) wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter die vertraglichen
oder gesetzlichen Pflichten wiederholt missachtet oder eine
schwere Pflichtverletzung begangen hat;

e) wenn die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter eine strafbare Hand-
lung begangen hat, die nach Treu und Glauben mit der korrekten
Aufgabenerfüllung nicht vereinbar ist.

3 Eine Kündigung durch die Anstellungsbehörde gemäss Abs. 2 lit. c
und bei wiederholter Pflichtverletzung gemäss Abs. 2 lit. d kann nur
ausgesprochen werden, wenn der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter
eine angemessene Bewährungsfrist eingeräumt worden ist.
4 Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch die Anstellungsbe-
hörde ist unzulässig, wenn sie in der ordnungsgemässenAufgabenerfül-
lung und derDurchsetzung gesetzlicher oder behördlicherErlasse oder
mit der Tätigkeit als Interessenvertreterin oder Interessenvertreter des
Personals begründet ist.
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Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses

§ 31. Befristete Arbeitsverhältnisse enden ohne Kündigung mit Ab-
lauf der Befristung. Wird das befristete Arbeitsverhältnis stillschwei-
gend fortgesetzt, so hat es die Wirkungen eines unbefristeten Arbeits-
verhältnisses.

Fristlose Auflösung

§ 32.DasArbeitsverhältnis kann beidseitig ohne Einhaltung von Fri-
sten aufgelöst werden, wenn ein Umstand vorliegt, bei dessen Vorhan-
densein der kündigenden Partei nach Treu und Glauben die Fortset-
zung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann.

Auflösung in gegenseitigem Einvernehmen

§ 33.DasArbeitsverhältnis kann in gegenseitigemEinvernehmen je-
derzeit aufgelöst werden.

Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Invalidität oder länger
dauernder Arbeitsverhinderung3)

§ 34. Mit Beginn von Rentenzahlungen der Eidg. IV, spätestens je-
doch nach 16-monatiger ganzer oder teilweiser Arbeitsverhinderung
wegen Krankheit oder Unfall endet das Arbeitsverhältnis im entspre-
chenden Umfang ohne Kündigung.3)
2 Bei der Zusprechung einer Teilinvalidenrente ist das Arbeitsverhält-
nis den neuenUmständen anzupassen. Ist dies nicht möglich, so ist eine
Umschulung im Sinne des IV-Gesetzes anzustreben. Wird eine zumut-
bare Umschulung abgelehnt, so kann das Arbeitsverhältnis auch gänz-
lich aufgehoben werden.

3) § 34: Titel undAbs. 1 in der Fassung von § 61Abs. 2 Ziff. 1 des Pensionskassen-
gesetzes vom 28. 6. 2007 (wirksam seit 1. 1. 2008; Ratschlag Nr. 05.1314.01,
Kommissionsbericht Nr. 05.1314.02).
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Beendigung des Arbeitsverhältnisses infolge Alter und
vorzeitiger Ruhestand4)

§ 35.4) Falls keine anders lautendeAbmachung zwischenArbeitgeber
und Arbeitnehmer bzw. Arbeitnehmerin getroffen wurde, endet das
Arbeitsverhältnis grundsätzlich am letzten Tag des Monats, in dem die
Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter das 63. Altersjahr vollendet hat.
2 In personal-, arbeitsmarkt- und finanzpolitisch ausserordentlichen
Situationen kann der RegierungsratMitarbeiterinnen undMitarbeiter,
welche das 58. Altersjahr vollendet haben, vorzeitig pensionieren. Die
vorzeitige Pensionierung erfolgt zu den Bedingungen, wie wenn die
versicherte Person das 63. Altersjahr erreicht hätte. Der Arbeitgeber
vergütet der Pensionskasse die Mehrbelastung im Deckungskapital.
3 Erfolgt die vorzeitige Pensionierung im gegenseitigen Einverneh-
men, so kann der Arbeitgeber zwecks Erhöhung der Rentenansprüche
gegenüber der Pensionskasse eine Einmaleinlage zugunsten der versi-
cherten Person leisten. Die Zuständigkeit liegt beim Regierungsrat.

Abfindung bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses

§ 36. Die Anstellungsbehörde setzt eine Abfindung fest:
a) im Falle einer Kündigung wegen Verhinderung an der Aufgaben-
erfüllung gemäss § 30 Abs. 2 lit. a);

b) wenn die Zuweisung eines anderenAufgabenbereichs gemäss § 30
Abs. 2 lit. b) nicht möglich ist.

2 Eine Abfindung kann vereinbart werden, wenn das Arbeitsverhält-
nis im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst wird.
3 Die Abfindung beträgt maximal einen Jahreslohn. In Ausnahmefäl-
len kann diese Abfindung mit Genehmigung des Regierungsrates auf
maximal zwei Jahreslöhne erhöht werden. In der Summe der Abfin-
dung enthalten sind auch allfällige Massnahmen zur Unterstützung
einer beruflichen Neuorientierung.

Kündigung zur Unzeit

§ 37. ImFalle derArbeitsverhinderungwegenKrankheit oderUnfall
gilt eine Sperrfrist von 365 Tagen. Im Übrigen finden die Bestimmun-
gen des Obligationenrechts über die Kündigung zur Unzeit nach Ab-
lauf der Probezeit sinngemäss Anwendung.

4) § 35: Titel sowieAbs. 1 und 2 in der Fassung von § 61Abs. 2Ziff. 1 des Pensions-
kassengesetzes vom 28. 6. 2007 (wirksam seit 1. 1. 2008; Ratschlag Nr.
05.1314.01, Kommissionsbericht Nr. 05.1314.02).
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vi. wirkung der kündigung

Kündigung während der Probezeit

§ 38.Erfolgt die Kündigung während der Probezeit, so endet das Ar-
beitsverhältnis auf den Kündigungstermin. Ein Rekurs hat keine auf-
schiebende Wirkung.
2 Ist die Kündigung missbräuchlich erfolgt, so kann eine Entschädi-
gung von maximal drei Monatslöhnen zugesprochen werden.

FristloseAuflösung desArbeitsverhältnisses und ordentlicheKündigung

§ 39. Das Arbeitsverhältnis endet im Falle der fristlosen Auflösung
des Arbeitsverhältnisses wie auch bei einer ordentlichen Kündigung
auf den Auflösungs- bzw. den Kündigungstermin.
2 Erweist sich eine Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Ar-
beitgeber als unbegründet, so bietet der Arbeitgeber der betroffenen
Person die bisherige Stelle oder ein neues, der Ausbildung und den Fä-
higkeiten entsprechendes Aufgabengebiet am bisherigen oder an
einem anderen Arbeitsort an.
3 ImEinverständnis mit der gekündigten Person kann der Regierungs-
rat anstelle der Weiterbeschäftigung eine Entschädigung von maximal
zwei Jahresgehältern ausrichten.
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vii. rechtsmittel, instanzen und verfahren

Allgemeine Vorschriften

§ 40.5) Verfügungen gemäss den §§ 24 und 25 sowie betreffendKündi-
gung, fristlose Auflösung des Arbeitsverhältnisses und Abfindungen
nach § 36Abs. 1 könnenmittels Rekurs bei der Personalrekurskommis-
sion und deren Entscheid nach den §§ 42 und 43 beim Regierungsrat
oder beimVerwaltungsgericht angefochten werden. Der Rekurs ist vor
allen Rekursinstanzen jeweils innert 10 Tagen nach der Zustellung der
Verfügung oder des Entscheids schriftlich anzumelden. Wird bei der
Personalrekurskommission Rekurs erhoben, ist binnen 30 Tagen, vom
gleichen Zeitpunkt an gerechnet, eine schriftliche Rekursbegründung
einzureichen. Diese Fristen sind nicht erstreckbar.
2 Ein Entscheid über den Entzug oder die Wiederherstellung der auf-
schiebenden Wirkung auf Antrag einer Partei kann nicht mittels Re-
kurses selbständig angefochten werden.
3 Die Anstellungsbehörde kann gegen einen Entscheid der Personal-
rekurskommission selbständig Rekurs beim Verwaltungsgericht erhe-
ben.
4 Der Rechtsschutz vor allen Rekursinstanzen soll den Grundsatz
eines raschen und einfachen Verfahrens befolgen. Das Verfahren ist
kostenlos, ausser bei Mutwilligkeit.
5 Unter Vorbehalt der Regelungen in diesem Gesetz finden die Be-
stimmungen des Organisationsgesetzes und des Verwaltungsrechts-
pflegegesetzes Anwendung.

Personalrekurskommission

§ 41.6) Der Regierungsrat wählt auf seine Amtszeit eine weisungsun-
abhängige, paritätisch ausVertreterinnen undVertretern derArbeitge-
ber- sowie der Arbeitnehmerschaft bestehende Personalrekurskom-
mission, deren Präsidentin oder Präsidenten sowie mindestens zwei
weitere Mitglieder als Stellvertretung. Die Mitglieder des Präsidiums
verfügen über eine juristische Ausbildung.
2 Die Präsidentin oder der Präsident der Personalrekurskommission
trifft ohne Verzug die erforderlichen Anordnungen für die Durchfüh-
rung des Verfahrens und stellt den Rekurs der Behörde, welche die an-
gefochtene Verfügung erlassen hat, zur Stellungnahme zu. Bei kompli-
zierten Sachverhalten kann ein weiterer Schriftenwechsel angeordnet
werden.

5) § 40 Abs. 1 und 3 in der Fassung des GRB vom 18. 1. 2006 (wirksam seit 1. 1.
2006, publiziert am 21. 1. 2006; Ratschlag Nr. 04.0683.01).

6) § 41Abs. 5 in der Fassung desGRB vom 18. 1. 2006 (wirksam seit 1. 1. 2006, pu-
bliziert am 21. 1. 2006; Ratschlag Nr. 04.0683.01); Abs. 6 und 7 beigefügt durch
denselben GRB; dadurch wurden die bisherigen Abs. 6 und 7 zu Abs. 8 und 9.

12

162.100 Staatspersonal: Dienstverhältnis



1. 1. 2009 81
1313

3 Zur Verhandlung haben die Parteien in der Regel persönlich zu er-
scheinen. Die Verhandlung ist nicht öffentlich. Die rekurrierende Par-
tei kann sich jedoch von einer Person ihres Vertrauens zur Verhand-
lung begleiten lassen. Eine Partei kann sich auf begründetes Gesuch
vor der Personalrekurskommission vertreten lassen, wenn sie nach-
weisbar aus entschuldbarenGründen am persönlichen Erscheinen ver-
hindert oder die Streitsache kompliziert ist.
4 Die Personalrekurskommission stellt den Sachverhalt von Amtes
wegen fest. Sie entscheidet mit freier Kognition unter Einschluss der
Angemessenheit jeweils mit dreiMitgliedern. Die Präsidentin oder der
Präsident führt den Vorsitz, die beiden anderenMitglieder vertreten je
die Arbeitgeber- und die Arbeitnehmerschaft.
5 Die Personalrekurskommission trifft ihren Entscheid nach geheimer
Beratung. Beurteilt sie eine Kündigung oder eine fristlose Auflösung
des Arbeitsverhältnisses als widerrechtlich, so ordnet sie die Weiterbe-
schäftigung an. Der Entscheid wird unter kurzer Begründung den Par-
teien mündlich eröffnet.
6 Nach der Verhandlung wird den Parteien ein Dispositiv des Ent-
scheids zugestellt. Wird beim Regierungsrat bzw. beim Verwaltungsge-
richt gegen den Entscheid Rekurs erhoben, wird die schriftliche Be-
gründung des mündlichen Entscheids nachgeholt.
7 Nach Erhalt des begründeten Entscheids, welcher von der Personal-
rekurskommission zugestellt wird, hat die bzw. der Rekurrierende in-
nert 30 Tagen beim Regierungsrat bzw. beim Verwaltungsgericht die
Rekursbegründung einzureichen. Diese Frist ist nicht erstreckbar.
8 Erscheint die Partei, welche Rekurs erhoben hat, unentschuldigt
nicht zur Verhandlung, so wird das Verfahren als erledigt abgeschrie-
ben.
9 Im Beschwerdeverfahren wegen sexueller Belästigung gemäss § 16
Abs. 2 ist die Personalrekurskommission untersuchende Behörde.
Nach Abschluss der Untersuchung erstattet sie der vorgesetzten Be-
hörde der beschwerdeführenden Person Bericht und empfiehlt allfäl-
lige Massnahmen. Im Untersuchungsverfahren haben sowohl die be-
schwerdeführende Person wie auch diejenige Person, gegen welche
sich die Beschwerde richtet, Parteistellung.

Regierungsrat

§ 42.7) Entscheide der Personalrekurskommission betreffend Verfü-
gungen gemäss den §§ 24 und 25 sowie Entscheide im Beschwerdever-
fahren gemäss § 16 Abs. 1 und 2 können mittels Rekurs beim Regie-
rungsrat angefochten werden. Dessen Entscheid ist endgültig. Vorbe-
halten bleiben Streitigkeiten im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK.

7) § 42 in der Fassung des GRB vom 18. 1. 2006 (wirksam seit 1. 1. 2006, publiziert
am 21. 1. 2006; Ratschlag Nr. 04.0683.01).
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Verwaltungsgericht

§ 43.8) Das Verwaltungsgericht ist zuständig zur Beurteilung von Re-
kursen gegen Entscheide der Personalrekurskommission betreffend
Kündigung, fristlose Auflösung des Anstellungsverhältnisses und Ab-
findung.
2 Das Verwaltungsgericht entscheidet mit drei Mitgliedern in einem
einfachen und raschen Verfahren über den Rekurs. In der Regel findet
bloss ein einfacher Schriftenwechsel statt. In einfachen Fällen kann das
instruierende Mitglied des Gerichts die Parteien nach Eingang des Re-
kurses direkt in eineVerhandlung laden. Die Parteien können in jedem
Fall auf eine Verhandlung verzichten.

viii. änderungsbestimmungen

Aufhebung und Änderung bisherigen Rechts

§ 44.9)

a) Das Gesetz betreffend die Dienstverhältnisse der Beamten und
Angestellten des Kantons Basel-Stadt sowie betreffend die Haft-
barkeit von Behörden und Staat (Beamtengesetz) vom 25. April
1968 wird aufgehoben.

ix. übergangs- und schlussbestimmungen

Disziplinarwesen

§ 45.LaufendeDisziplinarverfahren sind gemäss denBestimmungen
des Beamtengesetzes vom 25. April 1968 abzuschliessen.

Ende der Amtsperiode

§ 46. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche nicht vom
Grossen Rat oder vom Volk auf eine bestimmte Amtsdauer gewählt
sind, endet die Amtsperiode mit dem Zeitpunkt der Wirksamkeit die-
ses Gesetzes.
2 Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten öffentlich-rechtliche
Arbeitsverträge. Der Regierungsrat kann eine Übergangsfrist vorse-
hen.

Wirksamkeit

§ 47.DiesesGesetz ist zu publizieren; es unterliegt demReferendum.
2 Der Regierungsrat bestimmt nach Eintritt der Rechtskraft den Zeit-
punkt der Wirksamkeit.10)

8) § 43Abs. 1 in der Fassung desGRBvom18. 1. 2006 (wirksam seit 1. 1. 2006, pu-
bliziert am 21. 1. 2006; Ratschlag Nr. 04.0683.01).

9) § 44 lit. b–p enthält hier nicht abgedruckte, sondern an Ort und Stelle berück-
sichtigte Änderungen und Ergänzungen anderer Erlasse.

10) Wirksam seit 1. 7. 2000.

162.100 Staatspersonal: Dienstverhältnis

14


